
Lieferungs- und  Zahlungsbedingungen der Fa. A&P Technik Petersdorff 
 

Für die Abwicklung von Bestellungen + Aufträgen gelten, falls keine abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen werden, ausdrücklich 
die nachfolgenden Bedingungen. 
 
 
 
I. Angebot  
Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, 
Gewichts- und Mengenangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenanschlägen, Zeichnungen 
und anderen Unter lagen behält sich der Lieferer Eigentums und Urheberrecht vor, 
sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht  werden.  
 
II. Umfang der Lieferung 
Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers 
maßgebend. Im Falle eines Angebotes des Lieferers mit zeitlicher Bindung und 
fristgemäßer Annahme des Angebots, sofern keine rechtzeitige 
Auftragsbestätigung vorliegt. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung des Lieferers. 
 
III. Preise und Zahlung   
1. Die Preise sind  freibleibend und gelten ab Werk;  ausschließlich Verpackung, 
Montagekosten sowie Kostenvoranschläge für Reparaturen sind unverbindlich. 
Allen Preisen  wird die gültige Umsatzsteuer (MwSt.)  zugerechnet.  
2. Für Lieferung und Leistung wird ein Zahlungsziel von 28 Tagen ab 
Rechnungsdatum eingeräumt. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen  nach 
Rechnungsdatum wird Skonto in Höhe von 2% gewährt, jedoch nicht für  Reparatur - 
und Montagerechnungen. Skonto darf nur abgezogen werden, wenn alle 
vorhergehenden Rechnungen fristgerecht bezahlt sind. Änderungen dieser  
Zahlungsbedingungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. 
3. Werden Zahlungen gestundet oder später als vereinbart geleistet, so werden die 
für einen Kontokorrentkredit üblichen Zinsen berechnet, ohne dass es einer in 
Verzugsetzung bedarf. 
4. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom             
Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft. 
 
IV. Lieferzeit  
1. Die Lieferzeit beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht  
vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, 
Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 
2. Die Lieferfrist  ist   eingehalten, wenn bis zu ihrem   Ablauf der    Liefergegenstand  
das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 
3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von 
Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt 
unvorhergesehene Hindernisse, die außerhalb des Willens des Lieferers liegen, 
soweit solche Hindernisse nachweislich  auf die Fertigstellung oder  Ablieferung 
des Liefergegenstandes von erheblichen Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die 
Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Die vor bezeichneten Umstände sind 
auch dann vom Lieferer nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits 
vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger  Hindernisse wird in 
wichtigen Fällen der Lieferer dem Besteller baldmöglichst mitteilen. 
4. Verzugstrafen oder sonstige Schadensersatzansprüche für verzögerte 
Lieferungen sind ausgeschlossen, oder bedürfen unserer ausdrücklichen, 
schriftlichen Zustimmung. 
5. Wird  der Versand auf  Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm  
beginnend einen Monat nach Anzeige  der Versandbereitschaft die durch die 
Lagerung entstandenen Kosten bei Lagerung im Werk des Lieferers mindestens 
jedoch ½ v. H. des Rechnungsbetrages für  jeden Monat berechnet. Der Lieferer ist 
jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist 
anderweitig über den Liefergegenstand  zu verfügen und den Besteller mit 
angemessener verlängerter Frist zu beliefern. 
6. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des 
Bestellers voraus. 
 
V. Gefahrenübergang und Entgegennahme 
1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller 
über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch 
andere Leistungen, z.B. die Versendungskosten oder Anfuhr, übernommen hat. Auf 
Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch den Lieferer  
gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige 
versicherbare Risiken versichert. 
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu 
vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den 
Besteller über, jedoch ist der Lieferer verpflichtet, auf  Wunsch und Kosten des 
Bestellers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt.    
3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentlich Mängel aufweisen, 
vom Besteller unbeschadet der Rechte aus  Abschnitt IIV, entgegen zu nehmen.  
4. Teillieferungen sind  zulässig. 
 
VI. Eigentumsvorbehalt  
1. Die Lieferung der Ware erfolgt unter Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB mit 
den Nachstehenden Erweiterungen. 
2. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung  sämtlicher, auch der künftig 
entstehenden Forderungen des Lieferers gegen den Käufer aus der  
Geschäftsverbindung Eigentum des Lieferers. 
3. Ein Eigentumserwerb des Käufers an der Vorbehaltsware gemäß § 950 BGB im 
Fall der Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist 
ausgeschlossen. Eine etwaige Verarbeitung  erfolgt durch den Käufer  für den 
Lieferer. Die verarbeitete Ware dient zur Sicherung des Vorbehaltslieferers nur in 
Höhe des Wertes der Vorbehaltsware. Bei  Verarbeitung mit anderen, nicht den 
Lieferer gehörenden Waren durch den Käufer  steht dem Lieferer das Miteigentum 
an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der  Vorbehaltsware zu den 
anderen verarbeitenden Waren zur Zeit der Verarbeitung. Für die aus der 
Verarbeitung entstehenden neuen Sachen gilt sonst das Gleiche im Sinne dieser  
Bedingungen. 
4. Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware 
werden bereits jetzt an den Lieferer abgetreten, und zwar gleich, ob die 
Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder an mehrere 
Abnehmer weiterverkauft wird. Die Abgetretene Forderung dient zur Sicherung des 
Vorbehaltlieferers nur in der  Höhe des Wertes der jeweils verkauften 
Vorbehaltsware. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit 
anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach 
Verarbeitung, verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe 
des Wertes der Vorbehaltsware, die mit den anderen Waren Gegenstand dieses 
Kaufvertrages oder Teil des Kaufgegenstandes ist.       
5. Der Käufer ist zum Weiterverkauf und zur Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die 
Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf gemäß Punkt 4) auf den Lieferer 
übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht 
berechtigt.  

 
 
 
 
 
6. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus  dem Weiterverkauf trotz der Abtretung 
ermächtigt. Die Einzugsbefugnis des Lieferers bleibt von der Einziehungsermächtigung des 
Käufers unberührt. Der Lieferer wird aber selbst die  Forderungen nicht einziehen, solange der 
Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen des Lieferers 
hat der Käufer an dem Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und den Schuldnern 
die Abtretung anzuzeigen. 
7. Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden  Bestimmungen bleibt auch bestehen, wenn 
einzelne Forderungen des Lieferers  in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der 
Saldo gezogen und anerkannt ist. 
8. Der Eigentumsvorbehalt des Lieferers ist in der Weise bedingt, dass mit der vollen Bezahlung 
aller Forderungen des Lieferers aus der Geschäftsverbindung ohne weiteres das Eigentum an der 
Vorbehaltsware auf den Käufer übergeht und die abgetretenen Forderungen dem Käufer 
zustehen. Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm nach den vorstehenden Bestimmungen 
zustehenden Sicherheiten insoweit –   nach seiner Wahl – freizugeben, als ihr Wert die zu 
sichernden Forderungen um 20 v. H. übersteigt, jedoch mit der Maßgabe, dass mit Ausnahme der 
Lieferung im echten Kontokorrentverhältnis eine Freigabe nur für solche Lieferungen oder deren 
Ersatzwerte zu erfolgen hat,  die selbst voll bezahlt sind. 
9. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist einen Verpfändung oder  Sicherheitsübereignung  
unzulässig. 
10. Bei Eingriffen von Gläubigern des Käufers, insbesondere bei Pfändungen, hat der Käufer dem 
Lieferer sofort durch eingeschriebenen Brief Mitteilung zu machen, sowie die Kosten von 
Maßnahmen zur Beseitigung des Eingriffs, insbesondere von Interventionsprozessen, zu tragen, 
wenn sie nicht von der Gegenpartei einbezogen werden können.  
 
VII. Gewährleistung 
Wir gewährleisten, dass unsere Produkte zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges frei von 
Fabrikations- und Materialmängeln sind. Die Verjährungsfrist der Ansprüche des Käufers bei 
Mängel beträgt 12 Monate. Sie beginnt mit der Lieferung. Wir übernehmen keine Gewähr für 
Schäden, die aus folgenden Gründen entstanden sind: ungeeignete oder unsachgemäße 
Verwendung bzw. Lagerung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer  oder 
Dritte, natürliche Abnutzung oder Verschleiß, insbesondere bei Teilen, die infolge ihrer stofflichen 
Beschaffenheit einem nach Art ihrer Verwendung vorzeitigen Verbrauch unterliegen, fehlerhafte 
oder nachlässige Behandlung, übermäßige Beanspruchung sowie dem Bestimmungszweck 
zuwider laufende oder sonstige artfremde Einflüsse. Im Falle einer Gewährleistung sind wir 
verpflichtet, ein mangelhaftes Gerät oder mangelhafte Teile unentgeltlich nachzubessern oder  
durch ein taugliches Gerät oder  taugliche Teile zu ersetzen. Die bemängelten Teile sind uns 
zurückzugeben. Führen Nachbesserung oder Ersatzlieferung endgültig nicht zu einer Behebung 
des Mangels, so kann der Käufer bezüglich der mangelhaften Geräte die Herabsetzung des 
Kaufpreises oder die Rückgängigmachung des Vertragesverlangen. Die Behebung von Mängeln 
durch den Käufer darf nur mit unserem Einverständnis erfolgen. Für seitens des Käufers oder 
Dritter ohne unser Einverständnis vorgenommene Instandsetzungsarbeiten wird  jegliche Haftung 
ausgeschlossen. Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren 
Käufer zu und sind nicht abtretbar. Die vorstehenden Ansätze enthalten abschließend die 
Gewährleistung für Produkte und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche aus. 
 
VIII. Anwendungstechnische  Beratung, Änderungsvorbehalt  
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der bezogenen Ware liegen ausschließlich im 
Verantwortungsbereich des Käufers. Die anwendungstechnische Beratung des Verkäufers in Wort 
und Schrift gilt nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter 
und befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der Produkte auf ihre Einigung für die  
beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch eine Haftung des Verkäufers in Frage 
kommen, so ist diese auf den Wert der gelieferten Ware begrenzt. Konstruktionsänderungen 
bleiben  vorbehalten.   
 
IX Recht des Bestellers auf Rücktritt 
1. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor 
Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei Unver mögen des Lieferers. Der 
Besteller kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger 
Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein 
berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so kann der 
Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern. 
2. Liegt Lieferverzug im Sinne des Abschnittes IV der Lieferungsbedingungen vor und gewährt der 
Besteller dem in Verzug befindlichen Lieferer eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen 
Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne, und wird die 
Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt. 
3. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Bestellers 
ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet. 
4. Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn der Lieferer einen ihm gestellte 
angemessenen Nachfrist für ‚Ausbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von ihm zu 
vertretenen Mangels im Sinne der Lieferungsbedingungen durch sein Verschulden fruchtlos 
verstreichen lässt. Das Rücktrittsrecht des Bestellers,  besteht auch bei Unmöglichkeit oder 
Unvermögen der Ausbesserung oder Ersatzlieferung  durch den Lieferer. 
5. Ausgeschlossen sind, soweit gesetzlich zulässig, alle anderen weitergehenden 
Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Wandlung, Kündigung oder Minderung sowie auf 
Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an dem 
Liefergegenstand selbst entstanden sind.  
 
X. Recht des Lieferers auf Rücktritt 
Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im Sinne des Abschnittes IV der 
Lieferungsbedingungen, sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung 
erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich ein-  wirken, und für den  Fall 
nachträglich sich herausstellender Unmöglichkeit der Ausführung wird der Vertrag angemessen 
angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer  das Recht zu, ganz 
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche des Bestellers wegen eines 
solchen Rücktritts bestehen nicht. Will der Lieferer vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat 
er dies nach Erkenntnis der Tragweite der Ereignisse unverzüg lich dem Besteller mitzuteilen, und 
zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferfrist vereinbart 
war.  
 
XI. Gerichtsstand 
Bei allen sich aus dem  Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller 
Vollkaufmann, eine juristische Person  des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich- rechtliches 
Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Hauptsitz oder die die 
Lieferung ausführende Zweigniederlassung des Lieferers zuständig ist. Der Lieferer ist auch 
berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu  klagen. 
 
XII. Verbindlichkeiten des Vertrages 
Der Vertrag bleibt auch bei  Unwirksamkeit einzelner Punkte seiner Bedingungen verbindlich. Für 
die Auslegung ist ausschließlich deutsches Recht maßgebend. 
 


